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Antisemitismus an Neuköllner Schulen 

 

Fragestellung der Bezirksverordneten: 

 

1. Von welchen antisemitischen Vorfällen an Neuköllner Schulen hat das Bezirksamt Kenntnis? 

2. Inwiefern hat sich die Qualität antisemitischer Vorfälle an Neuköllner Schulen seit Oktober 

2023 verändert? 

3. Welche Schulformen sind von Antisemitismus überwiegend betroffen? 

4. Welche Schülergruppen bzw. Herkunftsgruppen fallen bezüglich Antisemitismus an Schulen 

in Neukölln auf? 

5. Welche Maßnahmen sind seitens von Antisemitismus betroffener Schulen gegen diesbe-

züglich aufgefallener Schüler ergriffen worden? 

6. Welche Pläne verfolgt das Bezirksamt, um wirksam Antisemitismus an Neuköllner Schulen 

zu bekämpfen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antwort des Bezirksamtes: 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Frau Becker, 

 

das Bezirksamt beantwortet Ihre Kleine Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1. bis 6.: 

Das Bezirksamt steht in regelmäßigem Austausch mit der regionalen Schulaufsicht Neukölln 

als Außenstelle der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) zu allen The-

men, die die inneren Schulangelegenheiten an Neuköllner Schulen befassen. Dieser regelmä-

ßige Austausch wird anlass- und themenbezogen intensiviert. So etwa nach dem Terrorüber-

fall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023, als Bezirksstadträtin Korte am darauffolgenden 

Schultag gemeinsam mit dem Leiter der regionalen Schulaufsicht das Ernst-Abbe-Gymnasium 

besuchte, an dem es zu einem Gewaltvorfall gekommen war.  

Allerdings wird das Bezirksamt nicht regelhaft über Entwicklungen der innerschulischen Ange-

legenheiten an Neuköllner Schulen unterrichtet, da diese in der alleinigen Zuständigkeit der 

SenBJF liegen. Insofern sind die Fragen an die SenBJF zu richten. 

 

 

Karin Korte 
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